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Eine minenfreie Welt ist möglich! 
 
 
10 Jahre Verbot von Antipersonenminen 
 
10 Jahre nach seinem Inkrafttreten, am 1. März 1999, hat der Vertrag zum Verbot von Antipersonenminen das Leben der Menschen und Gemeinden in 
minenverseuchten Regionen dieser Welt nachhaltig verändert.  
 
In den zurückliegenden 10 Jahren hat sich die Zahl der Länder, die den Vertrag ratifizierten, kontinuierlich vergrößert. Mittlerweile haben dies bis heute 156 
Länder getan. Die Mitgliedsstaaten haben, wie vom Vertrag vorgegeben, große Gebiete von Minen geräumt und wieder nutzbar gemacht. Sie haben Minen-
Aufklärungsprogramme betrieben, Opfer von Landminenunfällen unterstützt und ihre Rechte gesichert, Millionen von gelagerten Antipersonenminen zerstört 
und dadurch sichergestellt, dass diese nie wieder verlegt werden können. Heute ist der Gebrauch von Antipersonenminen eher die Ausnahme als die Regel, 
der Handel mit diesen Waffen konnte nahezu gestoppt werden. Aufgrund der Fortschritte in der Minenräumung und bei der Minen-Aufklärung, konnte die 
Zahl der Unfälle mit Landminen stetig reduziert werden. 
 
Jedoch bestehen weitere Herausforderungen auf dem Weg zu einer minenfreien Welt, vor allem in der Minenräumung, der Zerstörung von Lagerbeständen 
und in der Sicherstellung eines sicheren und würdevollen Lebens für die Opfer von Landminen und ihrer Familien und Gemeinschaften. Damit diese 
Herausforderungen bewältigt werden und wir unsere gemeinsame Aufgabe erfüllen können, müssen alle Staaten und die Zivilgesellschaft ihre 
Anstrengungen erhöhen und weiterhin zusammenarbeiten, um das Ziel einer minenfreien Welt frei zu erreichen. 
 
Vom 30. November bis zum 4.Dezember 2009 werden sich die Mitgliedsstaaten, Vertreter der Vereinten Nationen und Vertreter zivilgesellschaftlicher 
Gruppen sowie Überlebende von Landminenunfällen in Cartagena, Kolumbien zur zweiten Revisionskonferenz treffen. Im Hinblick auf dieses Treffen müssen 
die Staaten zusätzliche Anstrengungen unternehmen, um das Ziel zu erreichen, das in der Präambel des Vertrages festgehalten ist, nämlich „das durch 
Antipersonenminen verursachte Leiden und Sterben zu beenden.“ 
 
Das Aktionsbündnis Landmine.de ruft dazu auf, dass die zweite Revisionskonferenz der Ottawa Konvention eine minenfreie Welt als ultimatives Ziel 
bekräftigen muss. Dies bedeutet, dass alle Staaten dem Minenverbotsabkommen beitreten und es umsetzen sollen, dass alle Lagerbestände zerstört 
werden, alle mit Minen belasteten Gebiete geräumt werden, und dass die physische Rehabilitierung und sozioökonomische Wiedereingliederung der 
Überlebenden von Landminen gesichert wird. Der Weg zu diesen Zielen wird ein langer sein, jedoch glauben wir durch die Erfahrung der letzten 10 Jahre, 
dass wir diese erreichen können und, den politischen Willen vorausgesetzt, eine minenfreie Welt immer noch möglich ist. 
 
Der Minenverbotsvertrag - die wichtigsten Verpflichtungen: 
- Jeglicher Gebrauch, Produktion, Lagerung und Handel von Antipersonenminen, sowie Unterstützung zu einer der genannten Aktivitäten, ist verboten 
- Zerstörung der vorhandenen Antipersonenminen -Bestände innerhalb von 4 Jahren 
- Räumung der mit Minen belasteten Gebiete auf eigenem Territorium innerhalb von 10 Jahren 
- Unterstützung bei sowohl Pflege, Rehabilitation, als auch sozialer und ökonomischer Reintegration von Minenopfern, sowie Aufklärungsarbeit über die 
  mit Minen verbundenen Gefahren 
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Eine minenfreie Welt bedeutet… Errungenschaften Herausforderungen 
… jeglichen Verzicht und jegliche 
Produktionseinstellung von 
Antipersonenminen (APM) 

156 Staaten (80% aller Staaten dieser Welt) sind der 
Konvention bereits beigetreten, viele weitere halten 
sich de facto an die Bestimmungen. 
 
Erfolgreiche Stigmatisierung: Laut Landmine Monitor 
Report 2008 setzten im vergangenen Jahr lediglich 
Burma und Russland APM ein. Der Einsatz durch nicht-
staatliche bewaffnete Gruppierungen wurde in 
mindestens 9 Staaten erfasst. 
 
Der globale Handel mit Antipersonenminen ist 
praktisch zum Stillstand gekommen, die Produktion 
hat sich drastisch verringert. 

Die 39 Staaten (von denen 2 den Vertrag 
unterschrieben, aber nicht ratifiziert haben), die 
sich dem Verbot bisher noch verweigern, müssen 
der Konvention beitreten und dem Gebrauch von 
Landminen somit endgültig abschwören 

… keinerlei Lagerung von Landminen, weder 
für Trainings- noch Forschungszwecke 

Die Vertragsstaaten haben bereits über 42 Millionen 
Minen zerstört. 
 
145 Vertragsstaaten geben an, dass sie keine 
Antipersonenminen lagern. 
 
Über 80 Vertragsstaaten lagern keine Minen für 
Trainings- oder Forschungszwecke. 

3 Vertragsstaaten (Griechenland, Weißrussland und 
Türkei) haben ihre Frist zum 1. Mai 2008 nicht 
eingehalten und müssen die Zerstörung ihrer 
Bestände nun umgehend abschließen. So verfügt 
z.B. die Türkei immer noch über ca. 1,7 Mio. 
deutsche DM-11 Antipersonenminen. 
 
Für 3 Mitgliedsstaaten (Äthiopien, Ukraine und 
Kuwait) läuft die Frist zur Zerstörung der Bestände 
demnächst ab. 
 
71 Staaten verwahren insgesamt 216.000 Minen zu 
Trainings- oder Forschungszwecken. Nicht-
Mitgliedsstaaten lagern ca. 160 Millionen Minen. 

… dass alle bekannten mit Minen belasteten 
Gebiete von Minen geräumt sind 

10 Mitgliedsstaaten haben angegeben, die 
vorgeschriebene Minenräumung erfolgreich 
abgeschlossen zu haben. 
 
Seit 1997 wurden mehr als 1.000 km² belastetes 
Gebiet geräumt; mehrere Tausend km² Land, das 
zuvor im Verdacht Minenbelastet zu sein, wurde für 
sicher befunden und freigegeben. 

Mehr als 70 Staaten (darunter 44 Mitgliedsstaaten) 
müssen immer noch ihre minenbelasteten Gebiete 
räumen. England (Falklands), die Türkei (Grenzen 
zu Syrien und Griechenland) und Dänemark (West-
Jütland als Folge des 2. Weltkrieges) z.B. haben die 
Frist zur Räumung nicht eingehalten.  
 
Viele Tausend km² Land müssen immer noch 
geräumt werden. 15 Mitgliedsstaaten werden ihre 
Frist in 2009 nicht einhalten (Tschad, Kroatien, 
Dänemark, Ecuador, Jordanien, Mosambik, 
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Nicaragua, Peru, Senegal, Thailand, Großbritannien, 
Venezuela, Jemen und Simbabwe).  
 
Nationale Kapazitäten für Minenaktionsprogramme 
sind teilweise ungenügend.  
 
Die Mitgliedsstaaten haben die Möglichkeit um eine 
Verlängerung ihrer 10-Jahres-Frist zu bitten, sollten 
dies jedoch nur tun, wenn es unumgänglich ist und 
dann auch nur für die kürzeste, notwendige Zeit. 

… keine weiteren Landminenopfer Die Anzahl der weltweit registrierten Opfer fängt sinkt. 
 
In 27 Staaten und Gebieten wird die Aufklärungsarbeit 
über die Gefahren als adäquat erachtet. mehr als 8,4 
Millionen Menschen haben in 2007 direkte Aufklärung 
über Gefahren erhalten. 

Die Anzahl der Landminenopfer – 5.426 wurden 
2007 erfasst – muss auf 0 reduziert werden. 
 
24 Mitgliedsstaaten benötigen immer noch effektive 
Aufklärung der Bevölkerung über die Gefahren. 
Informationen über Landminenopfer sind immer 
noch unvollständig. 

… Überlebende von Landminenunfällen 
vollständig in die Gesellschaft integriert sind 

Der Verbotsvertrag für Antipersonenminen verankert 
den Grundsatz, dass Mitgliedsstaaten Überlebende von 
Minenunfällen sowie deren Familien und betroffene 
Gemeinden unterstützen und ihre Rechte wahren 
müssen. 
 
In 26 der am schlimmsten betroffenen Staaten gab es 
besondere Bemühungen um Ziele und Pläne für 
Opferhilfe zu erstellen. 
 
In einigen der betroffenen Staaten wurde die 
Opferhilfe in nationale Entwicklungsprogramme und 
Richtlinien integriert, dies hilft der langfristigen 
Durchführung der Unterstützung sowie der 
vollständigen Bekämpfung von Diskriminierung von 
Menschen mit Behinderungen. 
 
Mit der Streumunitions-Konvention (CCM) und der UN-
Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen, gelang es weitere Konzepte zur 
Unterstützung und zur praktischen Umsetzung der in 
der Konvention verankerten Bestimmungen zur 
Opferhilfe bereitzustellen. 

Überlebende müssen in die Planung, Durchführung 
und Entscheidungsfindung von Hilfsprogrammen 
mit eingebunden werden. 
 
Sofortige und nachhaltige medizinische Versorgung 
muss für sämtliche Unfallopfer gesichert werden. 
 
Sozioökonomische Integration der Überlebenden 
von Minenunfällen sowie deren Familien und 
betroffene Gemeinden muss ermöglicht werden. 
 
Psychologische Unterstützung von Überlebenden 
von Minenunfällen und ihren Familien muss 
bereitgestellt werden. 
 
Überlebende von Minenunfällen müssen dieselben 
Rechte wie jeder andere Mensch haben und müssen 
sich dieser Rechte bewusst sein. 
 
Überlebende müssen Zugang zu benötigter 
medizinischer, ökonomischer und sozialer 
Unterstützung haben. 
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Staaten müssen Systeme zur Datenerfassung 
haben, die imstande sind akkurate Informationen 
zu Zahlen, Ortsbestimmungen und Bedürfnissen der 
Opfer zu geben. 
 
Viele Staaten haben immer noch keine eindeutigen 
Pläne und Ziele in Bezug auf Minenaktions-
programme. 

…Transparenz und Nationale Maßnahmen  Nur 60% der jährlichen Berichte wurde überhaupt 
eingereicht. 66 Staaten haben immer noch keine 
Gesetze zur Umsetzung der Konvention. 

 
Hintergrund 
 
Zu Beginn der 1990er bedrohten Antipersonenminen das Leben von Millionen von Menschen in verschiedensten Ländern. Die in der internationalen 
Kampagne zum Verbot von Antipersonenminen zusammengeschlossenen Organisationen arbeiteten eng mit gleich gesinnten Regierungen zusammen, um 
außerhalb der konventionellen diplomatischen Wege ein Verbot dieser Waffen zu verhandeln. Dieser beispiellose diplomatische Prozess führte schließlich zu 
dem Verbotsvertrag zu Antipersonenminen, der im Dezember 1997 in Ottawa, Kanada den Staaten zur Unterschrift bereit lag. Weniger als zwei Jahre später 
trat das Verbot in Kraft, schneller als jeder andere Vertrag dieser Art. 1997 wurde der Internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen der 
Friedensnobelpreis für ihre herausragende Rolle bei der Realisierung des Vertrages verliehen. 
 
 
Aktionsbündnis Landmine.de ist Mitglied der Internationalen Kampagne für ein Verbot von Landminen (ICBL) und der Cluster Munition Coalition (CMC). 
 
Landmine.de ist ein Aktionsbündnis von: Bayerischer Landesverband des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB), Brot für die Welt, Christoffel 
Blindenmission, Deutsche Kommission Justitia et Pax, Deutsche Welthungerhilfe, Deutscher Caritasverband, Diakonie Katastrophenhilfe, EIRENE-
International, Handicap International, Kindernothilfe, medico international, Misereor, OXFAM-Deutschland, Pax Christi, Solidaritätsdienst International 
(SODI), terre des hommes, UNICEF Deutschland. 




